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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §24 Abs1;

BDG 1979 §27;

BDG 1979 §32 Abs1;

BDG 1979 §4 Abs1 Z3;

BDG 1979 §4 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass sich aus der Systematik der die Grundausbildung regelnden §§ 24 ; BDG 1979 und der

einschlägigen Entstehungsgeschichte des § 32 Abs. 1 BDG 1979 ergibt, dass die in § 32 Abs. 1 BDG 1979 gebrauchte

Wendung "die Ernennungserfordernisse für die betre;ende Verwendung" NICHT auch die in § 4 Abs. 1 BDG 1979

geregelten allgemeinen Ernennungsvoraussetzungen mit umfasst. Die auf ein Fehlen eines dieser allgemeinen

Ernennungserfordernisse, nämlich die persönliche Eignung, gestützte Nichtzulassung des Beamten zur Dienstprüfung

erweist sich daher als rechtswidrig.
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